
 

 

 

 
Vor lage 
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und 

Verbraucherfragen 

Sitzungsdatum: 13.09.2012 

Kreisausschuss Sitzungsdatum: 20.09.2012 

Kreistag Sitzungsdatum: 27.09.2012 

 

 

Vorlage Nr.: 0220/2012/IV 

Tagesordnungspunkt     - öffentlich - 

Betreff: 

Aufstellung des Landschaftsplans Nr. 10 "Wiehltalsperre"  

hier: Wertung der in der Frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 27 a und b  Land-

schaftsgesetz (LG) NW eingegangenen Anregungen und Bedenken 
Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag stimmt der Wertung der in der Bürger- und Behördenbeteiligung zur 

Aufstellung des Landschaftsplanes Nr. 10 „Wiehltalsperre“ vorgebrachten Anregun-

gen und Bedenken aufgrund des in der Verwaltungsvorlage zu jeder Eingabe darge-

stellten Sachverhaltes zu. 

 

 

Der Sachverhalt ist auf der Rückseite dargelegt. 

 

Finanzielle Auswirkungen des Beschlusses: 

 ja  nein  noch nicht zu übersehen 

Kosten €             Produktgruppe 1.13.01.02 Haushaltsjahr   2012 

Auswirkungen auf  Ergebnis- und Finanzrechnung  nur Finanzrechnung 

  Mittel stehen zur Verfügung  Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 

 

 



S A C H V E R H A L T 
 

Am 23.09.2010 hat der Kreistag die Aufstellung des Landschaftsplanes Nr. 10 

„Wiehltalsperre“ gem. § 16 LG NW beschlossen. Der räumliche Geltungsbereich 

umfasst das südliche Gemeindegebiet der Gemeinde Reichhof, im Norden be-

grenzt durch die Autobahn A 4. 

 

Nach den Bestimmungen des § 27 b Landschaftsgesetz in der jeweils rechtskräf-

tigen Fassung sind die Bürger und zu beteiligenden Behörden möglichst frühzeitig 

über allgemeine Ziele und Grundsätze und die voraussichtlichen Auswirkungen 

der Planung öffentlich zu unterrichten. Ferner ist ihnen Gelegenheit zur Äußerung 

und Erörterung zu geben. Diese frühzeitige Bürger- und Behördenbeteiligung 

gem. § 27 a+b LG NW wurde am 15.12.2011 vom Kreistag beschlossen und 

nach den Vorschriften des Landschaftsgesetzes NW in der Zeit vom 23. Januar 

2012 bis einschließlich 24. Februar 2012 durchgeführt. Am 13.02.2012 wurde im 

Ratssaal der Gemeinde Reichshof ein öffentlicher Informations- und Erörterungs-

termin für alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger angeboten, bei dem der 

Planentwurf durch Mitarbeiter des Amtes für Planung, Entwicklung und Mobilität 

vorgestellt und erläutert wurde. Die resultierenden Eingaben zum Landschafts-

planentwurf sowie deren Wertungen liegen vor. 

 

Mit der Beratung und Beschlussfassung (Abwägungsprozess) über die Anregun-

gen und Bedenken aus der Offenlegung wird insbesondere auf die Befangenheits-

regelungen  von Mitgliedern der beschlussfassenden Gremien des Kreises hinge-

wiesen. 

 

 

 

 

 

gez.  gez. 

Hagen Jobi 

-Landrat- 

 Uwe Stranz 

-Dezernent- 

 

 


